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9853 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Unterricht, Kunst und Kultur 

über den Beschluss des Nationalrates vom 28. Juni 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Hochschulgesetz 2005, das Schulorganisationsgesetz und das Land- und 
forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz geändert werden sowie das Hochschul-
Studienberechtigungsgesetz aufgehoben wird und das Universitätsgesetz 2002, das 
Fachhochschul-Studiengesetz, das Privatuniversitätengesetz und das Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz geändert werden 

Ein neues, gemeinsames Studienrecht soll die bisherige Kooperationsklausel für Pädagogische 
Hochschulen und Universitäten ablösen. Hauptgesichtspunkte des vorliegenden Beschlusses des 
Nationalrates sind die Angleichung der unterschiedlichen studienrechtlichen Regelungen. Einheitliche 
Regelungen für gemeinsam eingerichtete Studien sollen Klarheit in den Entscheidungen der zuständigen 
studienrechtlichen Organe schaffen. Die bisherigen Lehrgänge an den Pädagogischen Hochschulen 
werden zukünftig als Hochschullehrgänge geführt. Des Weiteren erfolgen auch die aufgrund der 
Angleichung des Studienrechts notwendigen Anpassungen der organisationsrechtlichen Strukturen der 
Pädagogischen Hochschulen an die Universitäten. Außerdem soll die gleichberechtigte Teilnahme von 
Fachhochschulen und Privatuniversitäten an gemeinsam eingerichteten Studien ermöglicht werden. 
Ein neues Modell für QuereinsteigerInnen soll den Einstieg in bzw. Umstieg auf das Lehramtsstudium 
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) attraktiver machen. Ein neues Masterstudium ermöglicht Personen, die 
ein fachwissenschaftliches Studium bereits abgeschlossen haben, nach Maßgabe des Bedarfs an 
Absolventinnen und Absolventen den erleichterten Einstieg in die pädagogische Profession.  
 
Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 4. Juli 2017 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Rosa Ecker und David Stögmüller. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner gewählt. 

Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur stellt nach Beratung der Vorlage am 4. Juli 2017 mit 
Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 
erheben. 

Wien, 2017 07 04 

 Mag. Daniela Gruber-Pruner Monika Mühlwerth 
 Berichterstatterin Vorsitzende 
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